
 

 

EASY DRIVE GmbH  
Klingentalstr. 90,  CH-4057 Basel 

 

Büro-Öffnungszeiten:  Mo-Fr von 16Uhr -19 Uhr + Sa von 13Uhr - 16Uhr 
Infos und Anmeldungen unter:  www.easy-drive.ch  /  061 332 11 88 

 

 

 

Motorrad A35kW Miet-Vereinbarung zwischen: 

  

Name: ______________________________Adresse: _______________________  Ort:____________________ 

 

Telefonnr: _____________________________    und Phoenix Basel AG. 

 

Kosten:     

-   Wochenkurs CHF 1199.- 

-   Weekendkurs CHF 1239.-  

Die Kosten sind vor Mietantritt komplett zu zahlen. 

 

Enthaltene Leistungen: 

- 3 Fahrlektion à 50 min.  

- 12 Lektionen Motorrad Grundkurs  

Die Leistungen sind verteilt auf vierTage.! 

 

Enthaltene Mietgegenstände: 

- Motorrad 

- Helm mit Sturmhaube 

- Motorradjacke 

- Motorrad Handschuhe 

     

Übergabe Mietmotorrad: 
Der Mieter anerkennt, dass sich das Mietmotorrad in gutem äußeren und in betriebsbereitem Zustand befindet und frei von 
offensichtlichen Schäden ist. Er verpflichtet sich, das Mietmotorrad bei der Übernahme auf allfällige Mängel zu überprüfen und 
diese in den Vertrag zu übernehmen. Der Vermieter bleibt Eigentümer des Motorrades. 
 
Benutzung: 
Das Motorrad ist nur während der Lektion und dem Motorrad-Grundkurs vermietet. Es kann somit nicht mit nach Hause 
genommen werden. 

  

Versicherung: 

Für das Mietmotorrad besteht eine Vollkasko- und Haftpflichtversicherung. Es gelten die Bestimmungen, der durch den 

Vermieter abgeschlossenen Versicherungspolice. Diese kann der Mieter beim Vermieter einsehen. Die Unfallversicherung für 

Fahrer und Mitfahrer ist privat abzuschließen. Die Fahrschule Easy Drive GmbH lehnt somit jegliche Haftung von körperlichen 

Schäden ab. 

 
Unfall, Diebstahl und andere Schadenfälle:  
Alle Schadenfälle sind unverzüglich dem Vermieter zu melden.  
Bei einem Kasko-Schadenfall geht der Selbstbehalt von CHF 1500.- zu Lasten des Mieters. Bei einem Haftpflicht-Schadenfall 
geht der Selbstbehalt von CHF 1500.- ebenfalls zu Lasten des Mieters. Bei Haftpflicht-Schadenfällen ist immer das 
Unfallprotokoll auszufüllen. 
 
Rückgabe des Motorrades: 
Der Mieter verpflichtet sich, das Motorrad dem Vermieter zum vereinbarten Zeitpunkt in tadellosem Zustand, mit allen 
Dokumenten und Zubehör am vereinbarten Ort zurückzugeben. Bei Schäden am Fahrzeug, die bei der Übergabe nicht schon 
schriftlich festgehalten wurden oder die nicht auf normale Abnützung zurückzuführen sind, wird ein schriftliches 
Schadenprotokoll aufgenommen. Der Mieter haftet dem Vermieter für alle durch die Wiederinstandstellung des Fahrzeuges 
entstehenden Kosten. 
 
Gerichtstand: Basel-Stadt 

 
Ort und Datum:  Basel, den ______________________ 

 

 

  
Fahrschule:                                       Fahrschüler: ___________________________  
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